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179. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die allgemeine
Begrenzung von Abwasseremissionen in Fließ-

gewässer und öffentliche Kanalisationen
(Allgemeine Abwasseremissionsverordnung)

Auf Grund der §§ 33 b Abs. 3, 4, 5 und 7 sowie
33 c Abs. 1 WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der
Fassung der WRG-Novelle 1990, BGBl. Nr. 252,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie verordnet:

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für:
— Abwasser;
— Mischwasser (§ 3 Abs. 3);
— Niederschlagswasser, welches anthropogene

Verunreinigungen aufweist, die nicht durch
atmosphärische Schadstoffe verursacht sind
(§ 3 Abs. 4);

— Tiefenwasser oder Grundwasser gemäß
Abs. 2, wenn dessen Eigenschaften in Prozes-
sen gemäß Abs. 3 Z 1 derart verändert wird,
daß es Gewässer in ihrer Beschaffenheit zu
beeinträchtigen oder zu schädigen vermag;

— Sickerwasser aus Abfalldeponien.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für:
— Niederschlagswasser, welches lediglich atmo-

sphärische Schadstoffe aufweist;
— Niederschlagswasser aus Gebieten mit obertä-

giger Bergbautätigkeit;
— untertägig oder obertägig bei Bergbautätigkei-

ten anfallendes Grundwasser (ÖNORM
B 2400, Feber 1986);

— Tiefenwasser aus dem Bohrlochbergbau.

(3) Im Sinne dieser Verordnung ist:
1. Abwasser: Wasser, das infolge der Verwen-

dung in Aufbereitungs-, Veredelungs-, Wei-
terverarbeitungs-, Produktions-, Verwer-
tungs-, Konsumations- oder Dienstleistungs-
sowie in Kühl-, Lösch-, Reinigungs-, Desin-
fektions- oder sonstigen nicht natürlichen
Prozessen in seinen Eigenschaften derart
verändert wird, daß es Gewässer in ihrer
Beschaffenheit (§ 30 WRG 1959) zu beein-
trächtigen oder zu schädigen vermag;.

2. Kommunales (häusliches) Abwasser: Abwas-
ser aus Küchen, Waschküchen, Waschräu-
men, Sanitär- oder ähnlich genutzten Räu-
men in Haushalten, öffentlichen Gebäuden,
Gewerbe-, Industrie- oder landwirtschaftli-
chen und diesen vergleichbaren Betrieben;

3. Niederschlagswasser: Wasser, das zufolge
natürlicher oder künstlicher hydrologischer
Vorgänge als Regen, Tau, Hagel, Schnee
oder ähnliches auf ein bestimmtes Einzugsge-
biet fällt und linien- oder punktförmig in
Gewässer eingeleitet wird;

4. Mischwasser: Mischung aus Wässern gemäß
Z 1 bzw. 2 und Z 3;

5. Eigenüberwachung: Kontrolle der Beschaf-
fenheit des Abwassers, die durch den
Wasserberechtigten selbst oder einen von ihm
Beauftragten vor Einleitung des Abwassers in
ein Gewässer oder eine Kanalisation durch-
geführt wird;

6. Fremdüberwachung: Kontrolle der Beschaf-
fenheit des Abwassers vor Einleitung in ein
Gewässer oder eine Kanalisation gemäß
§ 134 WRG 1959 oder im Einzelfall durch
die Gewässeraufsicht oder die Behörde;

7. Mengenproportionale Probenahme: diskon-
tinuierliche Probenahme, bei der an einem
definierten Probenahmeort
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a) nach Durchfluß eines stets konstanten
Wasservolumens gleich große Probenvo-
lumina oder

b) in stets konstanten Zeitabständen varia-
ble, dem jeweiligen Durchfluß proportio-
nale Probenvolumina

gezogen und zu einer Mischprobe vereinigt
werden;

8. Zeitproportionale Probenahme: diskontinu-
ierliche Probenahme, bei der an einem
definierten Probenahmeort in gleichen Zeit-
abständen gleich große Probenvolumina
gezogen und zu einer Mischprobe vereinigt
werden;

9. 80% Unterschreitung: Häufigkeitsverteilung
der Meßwerte eines Abwasserparameters, bei
der 80% der Werte unter einem vorgegebe-
nen Emissionswert oder in einem vorgegebe-
nen Emissionsbereich liegen; die „4 von
5"-Regel ist die Anwendung der 80%-Unter-
schreitung auf fünf Meßwerte;

10. Kanalisation: Anlage zur Ableitung von
Abwasser, Mischwasser oder Niederschlags-
wasser mit Ausnahme von Hausanschlüssen
und diesen vergleichbaren Zuleitungen;

11. Mischwasserkanalisation: gemeinsame Ablei-
tung von Abwässern und Niederschlagswäs-
sern in einem Kanalsystem (Mischsystem);

12. Trennkanalisation: getrennte Ableitung von
Abwässern und Niederschlagswässern in
jeweils eigenen Kanalsystemen (Trennsy-
stem, Schmutzwasserkanal — Regenwasser-
kanal) bzw. von der Abwasserableitung
getrennte sonstige Entsorgung der Nieder-
schlagswässer;

13. Verdünnung: Vereinigung von zwei oder
mehreren Abwässern miteinander oder auch
mit anderen Wässern mit dem Ziel, die
Anforderungen dieser Verordnung an die
Beschaffenheit der einzelnen Teilströme oder
des Gemisches durch den bloßen Mischvor-
gang, nicht jedoch durch Abwasserbehand-
lungsmaßnahmen zu erreichen;

14. Stichprobe: Einzelentnahme aus einem Ab-
wasser zu einem vorgegebenen Probenahme-
zeitpunkt an einem definierten Probenahme-
ort;

15. Mischprobe: Mischung mehrerer Stichpro-
ben, die an einem definierten Probenahmeort
über einen vorgegebenen Probenahmezeit-
raum verteilt gezogen werden. Die Mischung
kann händisch oder in automatischen Pro-
benahmegeräten erfolgen;

16. Tagesmischprobe: Über die tatsächliche
Abwasserablaufzeit innerhalb eines Zeit-
raumes von 24 Stunden gezogene Misch-
probe;

17. Zwei-Stunden-Mischprobe: Über den Zeit-
raum von 2 Stunden gezogene Mischprobe;

18. Qualifizierte Stichprobe: Mischung aus min-
destens 5 gleichvolumigen Stichproben, die

über einen Zeitraum von höchstens 2 Stun-
den im Abstand von jeweils nicht weniger als
2 Minuten entnommen werden;

19. Emissionswert: Maßzahl für die Beurteilung
der Meßwerte eines zur Bewertung der
Beschaffenheit von Abwasser verwendeten
physikalischen, chemischen, biologischen
oder ökotoxikologischen Parameters. Die
Festlegung des Emissionswertes für einen
Abwasserparameter hat unter Bedachtnahme
auf die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse,
auf den Stand der Abwasserreinigungstech-
nik und auf die Möglichkeiten zur Verringe-
rung des Abwasseranfalles zu erfolgen
(§ 33 b Abs. 3 WRG).

Allgemeine Grundsätze der Behandlung von
Abwässern und Abwasserinhaltsstoffen

§ 2. Bei der Einleitung von Abwässern und
Abwasserinhaltsstoffen in Fließgewässer oder in
öffentliche Kanalisationen ist unter Bedachtnahme
auf den Stand der Abwasserreinigungstechnik und
auf die Möglichkeiten zur Verringerung des
Abwasseranfalles, bei gefährlichen Abwasserinhalts-
stoffen auch auf die nach dem Stand der Technik
gegebenen Möglichkeiten zur Vermeidung der
Einleitung, darauf zu achten, daß

1. Einbringungen von Abwasserinhaltsstoffen
und Abfallenergie nur im unerläßlich notwen-
digen Ausmaß erfolgen;

2. Einsparung, Vermeidung und Wiederverwer-
tung von Abwasserinhaltsstoffen und Abfall-
energie Vorrang haben vor Abwasserbehand-
lungsmaßnahmen ;

3. die Schutzmaßnahmen für ein Fließgewässer
nicht zu einer unvertretbaren Verlagerung von
Belastungen auf andere Gewässer führen;

4. die an die Fließgewässer abgegebenen Abwas-
sermengen durch Einsatz wassersparender
Technologien und Methoden möglichst gering
gehalten werden;

5. Abwasserinhaltsstoffe möglichst unmittelbar
am Ort der Entstehung oder des Einsatzes
zurückgehalten werden (Teilstrombehand-
lung).

Generelle wasserwirtschaftliche Anforderungen an
die Abwasserbehandlung; allgemeiner Stand der

Rückhalte- und Reinigungstechnik

§ 3. (1) In zusammenhängenden Siedlungsgebie-
ten sollen die Abwässer grundsätzlich in Kanalisa-
tionsanlagen gesammelt und in zentralen Kläranla-
gen gereinigt werden. Auf zukünftige Entwicklun-
gen soll dabei Bedacht genommen werden. Bei der
Behandlung der Abwässer soll die biologische
Reinigung mit Kohlenstoffentfernung und Nitrifi-
kation sowie in Abhängigkeit von der Größenord-
nung der Reinigungsanlage mit Stickstoff- und
Phosphorentfernung angewandt werden.
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(2) Abwassereinleitungen in Fließgewässer aus
Einzelobjekten sollen je nach Größe zumindest die
Kriterien der biologischen Abwasserreinigung mit
Kohlenstoffentfernung und Nitrifikation erfüllen;
bei örtlich besonderen wasserwirtschaftlichen Ver-
hältnissen sollen die Anforderungen verschärft
werden. Die besondere Notwendigkeit des Grund-
wasserschutzes ist zu beachten.

(3) In Mischwasserkanalisationen bei Nieder-
schlagsereignissen, Spül- oder sonstigen Vorgängen
anfallende Schmutzstoffe sollen — nötigenfalls
unter Zwischenschaltung von Regenüberlaufbecken
zur Speicherung und mechanischen Reinigung —
weitestgehend in zentralen Kläranlagen behandelt
werden. Hydraulische Entlastungsbauwerke in
Mischwasserkanalisationen sollen in Abhängigkeit
von der Belastbarkeit des Vorfluters nach dem
Konzept der kritischen Regenspende bemessen
werden. Nicht oder nur gering verunreinigtes
Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten mit
Mischkanalisation soll — soweit örtlich möglich —
noch vor dem Eintritt in die Kanalisationsanlage
dem natürlichen ober- und unterirdischen Abfluß-
geschehen überlassen werden.

(4) Nicht oder nur gering verunreinigtes
Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten mit
Trennsystem soll gleichfalls — soweit örtlich
möglich — noch vor dem Eintritt in den
Regenwasserkanal dem natürlichen ober und
unterirdischen Abflußgeschehen überlassen werden.
Niederschlagswässer mit anthropogenen nicht
durch atmosphärische Schadstoffe verursachten
Verunreinigungen aus Siedlungsgebieten mit
Trennkanalisation, von stark frequentierten Ver-
kehrsflächen sowie von sonstigen Flächen sollen,
sofern ihre Einleitung in Fließgewässer eine
Veränderung der Wasserbeschaffenheit bewirken
kann, die das geringfügige Ausmaß übersteigt (§ 32
Abs. 1 WRG 1959), in Abhängigkeit von der
Belastbarkeit des Vorfluters gereinigt werden. Als
Mindestanforderung gilt die mechanische Reini-
gung.

(5) Kanalisationsanlagen sollen in regelmäßigen
Zeitabständen auf Bestand und Funktionsfähigkeit
überprüft werden (§§ 50 und 134 WRG 1959); bei
Anlagen nach dem Trennsystem sollen in regelmä-
ßigen Zeitabständen Fehlanschlüsse aufgeklärt und
beseitigt werden.

(6) Bei Errichtung von Schmutzwasserkanalisa-
tionen im Trennsystem oder von Mischwasserkana-
lisationen sollen die Reinigungsanlagen so rechtzei-
tig fertiggestellt werden, daß die gesammelten
Abwässer oder Mischwässer gereinigt in den
Vorfluter abgegeben werden können.

(7) Die innerhalb eines zusammenhängenden
Siedlungsgebietes anfallenden Abwässer oder
Mischwässer aus Gewerbe-, Industrie- und Land-
wirtschaftsbetrieben sowie sonstige nicht kommu-
nale Abwässer sollen — unter Beachtung der

allgemeinen Grundsätze (§ 2) und soweit erforder-
lich nach entsprechender Vorbehandlung — ge-
meinsam mit den kommunalen Abwässern gereinigt
werden, sofern Menge und Art der Abwässer nicht
eine gesonderte Reinigung verlangen oder wirt-
schaftlich zweckmäßig erscheinen lassen.

(8) Abwässer, Mischwässer oder Mischungen von
Abwässern aus Gewerbe-, Industrie- und Landwirt-
schaftsbetrieben oder sonstige nicht kommunale
Abwässer mit überwiegend biochemisch abbaubaren
Abwasserinhaltsstoffen, mit denen nicht gemäß
Abs. 7 verfahren wird, sollen möglichst biologisch
(Kohlenstoffentfernung und Nitrifikation) sowie
erforderlichenfalls mit Stickstoff- und Phosphorent-
fernung behandelt werden. Auf die getrennte
Erfassung von belasteten und unbelasteten Teilströ-
men (§ 33 b Abs. 8 und 9 WRG 1959) ist zu achten.

(9) Weitestgehend soll für den Rückhalt gefährli-
cher Abwasserinhaltsstoffe (§ 33 a Z 2 WRG 1959)
gesorgt werden. Deren Einbringung in Fließgewäs-
ser oder in öffentliche Kanalisationen ist gesondert
zu befristen (§ 33 b Abs. 2 WRG 1959). Darüber
hinaus soll bei Indirekteinleitungen vorgesorgt
werden, daß die Erfordernisse nach § 32 Abs. 4
WRG 1959 erfüllt sind und durch die eingebrachten
Abwasserinhaltsstoffe die geordnete Klärschlamm-
entsorgung nicht behindert wird. Rückhalte- und
Vermeidungsmaßnahmen für schwer oder nicht
abbaubare gefährliche Abwasserinhaltsstoffe sollen
grundsätzlich bei Einleitung in ein Fließgewässer
oder in eine Kanalisationsanlage den gleichen
Anforderungen genügen.

(10) Die stoßweise Einleitung von Abwässern in
öffentliche Kanalisations- oder Reinigungsanlagen
sowie in Fließgewässer soll weitestgehend vermie-
den werden bzw. im Falle der Unvermeidbarkeit
durch Ausgleichsmaßnahmen oder -Vorrichtungen
im erforderlichen Ausmaß abgemindert werden.
Dabei soll auch auf Betriebsstörungen und -Unfälle
Bedacht genommen werden (Störfallvorsorge im
Sinne des §105 Abs. 2 WRG 1959).

(11) Flüssige Abfälle wie zB Abgänge aus der
Massentierhaltung, aus der Milch-, Fleisch-, Kelle-
rei- und Fremdenverkehrswirtschaft, Silosicker-
säfte, verbrauchte Lösungsmittel, Bäder, Flotten aus
industriell-gewerblichen Prozessen sollen einer
ordnungsgemäßen Abfallverwertung oder behand-
lung (Entsorgung) zugeführt werden. Deren Ein-
bringung in öffentliche Kanalisationen soll vermie-
den werden. Die Einbringung in Kläranlagen soll
nur ausnahmsweise unter Beachtung der Anforde-
rungen nach § 32 Abs. 4 WRG 1959 bzw. unter
Bedachtnahme auf eine geordnete Klärschlamment-
sorgung zugelassen werden.

(12) Abwasserbehandlungsanlagen sollen so
ausgelegt und ausgerüstet werden, daß jederzeit
repräsentative Probenahmen aus dem zufließenden
Rohabwasser und aus dem gereinigten Abwasser vor
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Einleitung in ein Fließgewässer oder eine öffentliche
Kanalisation durchgeführt werden können.

Allgemeine Emissionsbegrenzungen und deren
Anwendungsbereich

§ 4. (1) Die Wasserrechtsbehörde hat auf Grund
der Herkunft sowie der maßgeblichen Inhaltsstoffe
und Eigenschaften eines Abwassers jene Parameter
festzulegen, welche zur Überwachung der Abwas-
serbeschaffenheit bei der Einleitung in ein Fließge-
wässer oder in eine öffentliche Kanalisation
eingesetzt werden. Für die Einleitung eines
Abwassers in ein Fließgewässer oder in eine
öffentliche Kanalisation (§ 32 Abs. 4 WRG 1959)
sind bei der wasserrechtlichen Bewilligung für diese
Parameter die in Anlage A festgelegten Emissions-
werte vorzuschreiben.

(2) Die Emissionswerte gemäß Anlage A gelten
nicht für Abwasser aus folgenden Herkunftsberei-
chen:

1.1 Abwasser aus Abwasserreinigungsanlagen für
Siedlungsgebiete sowie für Einzelobjekte mit
Anschlußgrößen über 50 EGW60

1.2 Abwasser aus Abwasserreinigungsanlagen für
Siedlungsgebiete sowie für Einzelobjekte mit
Anschlußgrößen kleiner oder gleich 50
EGW60

1.3 Abwasser aus Abwasserreinigungsanlagen für
Einzelobjekte in Extremlage

1.4 Abwasser aus Krankenanstalten, Pflegean-
stalten, Kuranstalten und Heilbädern

2.1 Abwasser aus der Erzeugung von gebleich-
tem Zellstoff

2.2 Abwasser aus der Erzeugung von Papier und
Pappe

3.1 Abwasser aus Gerbereien, Lederfabriken und
Pelzzurichtereien

3.2 Abwasser aus Textilveredelungs- und -be-
handlungsbetrieben

4.1 Abwasser aus Kühlsystemen und Dampfer-
zeugern

4.2 Abwasser aus Anlagen zur Abluft- und
Abgasreinigung

4.3 Abwasser aus Laboratorien
4.4 Abwasser aus Anlagen zur Wasseraufberei-

tung
4.5 Abwasser aus Wasch- und Chemischreini-

gungsprozessen von Textilien
5.1 Abwasser aus Schlachtbetrieben und fleisch-

verarbeitenden Betrieben
5.2 Abwasser aus Milchbearbeitungs- und Milch-

verarbeitungsbetrieben
5.3 Abwasser aus Fischintensivhaltungen und

-produktionsanlagen
5.4 Abwasser aus der Hefe- und Spirituserzeu-

gung
5.5 Abwasser aus zucker- und stärkeerzeugen-

den Betrieben
5.6 Abwasser aus Brauereien und Mälzereien

5.7 Abwasser aus der Herstellung von Alkohol
und alkoholischen Getränken

5.8 Abwasser aus der Sauergemüseerzeugung
5.9 Abwasser aus der Speiseöl- und Speisefetter-

zeugung
5.10 Abwasser aus Obst- und Gemüseverede-

lungsbetrieben sowie aus der Tiefkühlkost-
und Speiseeiserzeugung

5.11 Abwasser aus der Herstellung von Erfri-
schungsgetränken und der Getränkeabfül-
lung

6.1 Abwasser aus der Herstellung von Kunsthar-
zen

6.2 Abwasser aus der Herstellung und Verarbei-
tung von Glas und künstlichen Mineralfasern

6.3 Abwasser aus der chemischen Industrie mit
den Teilbereichen

1. Herstellung von Kohlenwasserstoffen
und Lösungsmitteln

2. Herstellung von anorganischen Pigmen-
ten und Mineralfarben

3. Herstellung und Verarbeitung von
Kunststoffen, Gummi und Kautschuk

4. Herstellung von Arzneimitteln und Kos-
metika und deren Vorprodukten

5. Herstellung von anorganischen Dünge-
mitteln, Phosphorsäure und deren Salzen

6. Herstellung von Klebstoffen, Druckfar-
ben, Farben und Lacken, Holzschutz-
und Bautenschutzmitteln und deren
Vorprodukten

7. Herstellung von Seifen und Wasch-,
Putz- und Pflegemitteln und deren
Vorprodukten

8. Herstellung von Pflanzenschutz- und
Schädlingsbekämpfungsmitteln

9. Herstellung von technischen Gasen
10. Herstellung von Schmier- und Gießerei-

mitteln
11. Herstellung von Textil-, Leder- und

Papierhilfsmitteln
12. Herstellung von Soda nach dem Ammo-

niak-Soda-Verfahren
13. Chlor-Alkali-Elektrolyse
14. Herstellung von Viskosefasern
15. Herstellung anorganischer Chemikalien
16. Herstellung organischer Chemikalien

6.4 Abwasser aus Betrieben zur Behandlung und
Beschichtung von metallischen Oberflächen

6.5 Abwasser aus der Erdölverarbeitung
6.6 Abwasser aus der Herstellung von Halblei-

tern, Gleichrichtern und Photozellen
7 Abwasser aus graphische oder photographi-

sche Prozesse anwendenden Betrieben
8.1 Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung

und Weiterverarbeitung von Blei-, Zink- und
Wolframerzen sowie aus der Blei-, Zink-,
Wolfram-, Kupfer- und Aluminiummetall-
herstellung und -Verarbeitung

8.2 Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung
und Weiterverarbeitung von Eisenerzen
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sowie der Eisen- und Stahlerzeugung und
-Verarbeitung

8.3 Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung
und Weiterverarbeitung von Kohlen

8.4 Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung
und Weiterverarbeitung von Steinen und
Erden einschließlich der Herstellung von
Fertigprodukten

8.5 Abwasser aus der Edelmetallerzeugung und
-Verarbeitung

8.6 Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung
und Weiterverarbeitung von Steinsalz und
allen anderen mit diesem vorkommenden
Salzen

9 Abwasser aus Tankstellen, Kraftfahrzeugre-
paratur- und -waschbetrieben

10.1 Abwasser aus der Massentierhaltung
10.2 Abwasser aus der Tierkörperbeseitigung
11 Abwasser aus gentechnische Prozesse anwen-

denden Laboratorien und Betrieben
12.1 Sickerwasser aus Abfalldeponien
12.2 Abwasser aus der physikalisch-chemischen

Abfallbehandlung

(3) Für die Abwässer aus den Herkunftsbereichen
gemäß Abs. 2 werden die Emissionsbegrenzungen
durch gesonderte Verordnungen festgelegt. Für
Inhaltsstoffe und Eigenschaften eines Abwassers
gemäß Abs. 2, für die in der nach der Herkunft des
Abwassers in Betracht kommenden Verordnung
Emissionsbegrenzungen nicht vorgenommen wer-
den, sind mit Inkrafttreten jener Verordnung
erforderlichenfalls die Emissionsbegrenzungen nach
Anlage A anzuwenden, sofern dies unter Bedacht-
nahme gemäß Abs. 1 auf Herkunft, Inhaltsstoffe
und Eigenschaften notwendig ist.

(4) Soweit für einen Inhaltsstoff bzw. eine
Eigenschaft eines Abwassers aus anderen als den in
Abs. 2 angeführten Herkunftsbereichen trotz nach-
weislicher Beachtung der Grundsätze des § 2 und
des Standes der Technik zur Verringerung und
Reinigung der Abwässer und zur Vermeidung
gefährlicher Abwasserinhaltsstoffe die Einhaltung
des Emissionswertes gemäß Anlage A unmöglich ist,
hat eine individuelle Beurteilung durch die Wasser-
rechtsbehörde gemäß § 33 b Abs. 1 und 2 WRG
1959 zu erfolgen. Bei dieser individuellen Beurtei-
lung sind die Anforderungen nach § 2 zu erfüllen;
der Emissionswert gemäß Anlage A ist in diesen
Fällen als Richtwert anzustreben. Diese Beurteilung
gilt als Anpassung im Sinne des § 33 c Abs. 7 WRG.

(5) Der individuellen Beurteilung durch die
Wasserrechtsbehörde unterliegt ein Emissionswert
für einen Abwasserparameter gemäß Anlage A bei

a) einer Mischung von Abwässern gemäß Abs. 4,
b) einer Mischung von Abwässern verschiedener

Herkunftsbereiche gemäß Abs. 2 untereinan-
der oder mit Abwässern gemäß Abs. 4, bei der
eine eindeutige Zuordnung zu einem Her-
kunftsbereich nach Abs. 2 nicht möglich ist,

c) einer Mischung von Abwässern gemäß Abs. 4
mit Abwässern gemäß Abs. 1, bei der eine
eindeutige Zuordnung zu den Anforderungen
gemäß Anlage A nicht möglich ist,

d) einer Mischung von Abwässern gemäß Abs. 1
mit Abwässern gemäß Abs. 2 und allenfalls
mit Abwässern gemäß Abs. 4, bei der eine
eindeutige Zuordnung zu einem Herkunfts-
bereich nach Abs. 2 oder zu den Anforderun-
gen gemäß Anlage A nicht möglich ist.

(6) Für Abwassermischungen gilt:
1. Bei einer Mischung von Abwässern, deren

Teilströme überwiegend und eindeutig Her-
kunftsbereichen gemäß Abs. 2 zugeordnet
werden können, ergibt sich bei annähernd
zeitlich konstanten Mischungsverhältnissen
der Emissionswert für einen Abwasserinhalts-
stoff gemäß Anlage A durch eine auf die
Frachten des Inhaltsstoffes in den Abwasser-
teilströmen bezogene Mischungsrechnung aus
den jeweiligen Verordnungen gemäß Abs. 3.
Dabei hat der Grundsatz zu gelten, daß die
Gesamtfracht eines Abwasserinhaltsstoffes in
der Mischung nicht höher sein darf als jene
Fracht, die sich aus der Summe der nach den
jeweiligen Verordnungen gemäß Abs. 3 zuläs-
sigen Frachten der einzelnen Teilströme
errechnet. Bei zeitlich variablem Mischungs-
verhältnis gilt Abs. 5.

2. Ist bei einem Teilstrom einer Abwassermi-
schung gemäß Z 1 in der nach seiner Herkunft
in Betracht kommenden Verordnung gemäß
Abs. 3 für einen Abwasserparameter kein
Emissionswert festgelegt, so unterliegt der
Emissionswert für diesen Abwasserparameter
in der Abwassermischung der individuellen
Beurteilung gemäß Abs. 5.

(7) Fällt bei einer Abwassermischung gemäß
Abs. 5 ein Teilstrom auf Grund seiner Herkunft in
den Anwendungsbereich einer Verordnung nach
Abs. 3, so ist in der Regel für einen im Teilstrom
enthaltenen gefährlichen Abwasserinhaltsstoff si-
cherzustellen, daß nur jene Fracht in ein Fließge-
wässer oder in eine öffentliche Kanalisation
eingeleitet wird, die der jeweils in Betracht
kommenden Verordnung gemäß Abs. 3 entspricht.

Befristung der Einleitung gefährlicher Stoffe

§ 5. Bei der wasserrechtlichen Bewilligung der
Einleitung eines Abwassers in ein Fließgewässer
oder in eine öffentliche Kanalisation ist die
Einleitung eines in Anlage B angeführten gefährli-
chen Abwasserinhaltsstoffes in der dort vorgesehe-
nen Weise gesondert zu befristen. Sofern in
Verordnungen gemäß § 4 Abs. 3 keine abweichen-
den Regelungen getroffen werden, gelten auch für
diese Verordnungen die Festlegungen der Anlage B.
Im Falle der individuellen Beurteilung gemäß § 4
Abs. 4 und 5 ist Anlage B sinngemäß anzuwenden.
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Interpretation der Emissionswerte im
wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren

§ 6. Eine Abwassereinleitung in ein Fließgewässer
oder in eine öffentliche Kanalisation ist unter
Bedachtnahme auf § 3 Abs. 10 grundsätzlich an
Hand der eingeleiteten Tagesfrachten der Abwas-
serinhaltsstoffe zu beurteilen. Die höchstzulässige
Tagesfracht eines Abwasserinhaltsstoffes ergibt sich
aus der Multiplikation der im Bewilligungsbescheid
festzulegenden Größen max. Tagesabwassermenge,
max. Tagesproduktion oder max. täglich einge-
setzte Rohstoffmenge mit dem jeweiligen Emis-
sionswert (Konzentration oder spezifische
Schmutzfracht).

Überwachung der Emissionswerte

§ 7. (1) Ein Emissionswert für einen Abwasserpa-
rameter gemäß Anlage A ist im Rahmen der
Eigenüberwachung und im Rahmen der Fremd-
überwachung einzuhalten.

(2) Für die Eigenüberwachung gilt:
1. Ein Emissionswert für einen Abwasserparame-

ter gemäß Anlage A gilt im Rahmen der
Eigenüberwachung als eingehalten, wenn bei 5
aufeinanderfolgenden Messungen 4 Meß-
werte unter dem Emissionswert liegen und
lediglich ein Meßwert den Emissionswert um
nicht mehr als 50% überschreitet („4 von
5"-Regel).

2. Beim Parameter „Temperatur" gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Höchstwert darf das 1,2fache des Emissions-
wertes nicht überschreiten.

3. Beim Parameter „pH-Wert" gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Emissionsbereich darf um nicht mehr als max.
0,3 pH-Einheiten über- oder unterschritten
werden.

4. Bei kontinuierlicher Messung der Parameter
„Temperatur" und „pH-Wert" ist die „4 von
5"-Regel durch die 80%-Unterschreitung über
die Abwasserablaufzeit zu ersetzen.

(3) Für die Fremdüberwachung gilt:
1. Wird bei bis zu viermal im Jahr durchgeführter

Fremdüberwachung einer Einleitung ein Meß-
wert eines Abwasserparameters gemäß An-
lage A ermittelt, der zwischen dem Emissions-
wert und dessen 1,5fachem liegt, ist die
Messung zu wiederholen. Liegt bei der
Wiederholungsmessung der Meßwert unter
dem Emissionswert, gilt der Emissionswert als
eingehalten. Bei häufigerer Fremdüberwa-
chung im Jahr gilt die „4 von 5"-Regel gemäß
Abs. 2.

2. Für die Parameter „Temperatur" und „pH-
Wert" gilt Abs. 2 sinngemäß.

(4) Sofern in Verordnungen gemäß § 4 Abs. 3
keine abweichenden Regelungen getroffen werden,
gelten auch für diese Verordnungen die Festlegun-
gen der Anlage C bzw. des Abs. 1 bis 3.

(5) Im Falle der individuellen Beurteilung gemäß
§ 4 Abs. 4 und 5 sind Anlage C sowie Abs. 1 bis 3
sinngemäß anzuwenden.

(6) Probenahme und Analyse für einen Abwasser-
parameter gemäß Anlage A sind bei der Eigenüber-
wachung und bei der Fremdüberwachung nach den
in Anlage C enthaltenen Methodenvorschriften
durchzuführen.

Bestehende Anlagen

§ 8. Eine bei Inkrafttreten dieser Verordnung
rechtmäßig bestehende Abwassereinleitung ist in-
nerhalb der in Anlage D enthaltenen Fristen
hinsichtlich der für dieses Abwasser in Betracht
kommenden Parameter (§ 4 Abs. 1) den in Anlage A
enthaltenen Emissionsbegrenzungen anzupassen.
Sofern in Verordnungen gemäß § 4 Abs. 3 keine
abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten
auch für diese Verordnungen die Festlegungen der
Anlage D. Im Falle der individuellen Beurteilung
gemäß § 4 Abs. 4 und 5 ist Anlage D sinngemäß
anzuwenden.

Fischler

ANLAGE A
EMISSIONSBEGRENZUNGEN GEMÄSS § 4
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ANLAGE B

Für folgende gefährliche Abwasserinhaltsstoffe
ist die Frist gemäß § 33 b Abs. 2 und 3 W R G 1959
auf max. 5 Jahre festzulegen (Parameternummern
gemäß Anlage A):

Nr. : Parameter:

7 Arsen
8 Barium
9 Blei

10 Cadmium
11 Chrom-gesamt
12 Chrom-VI
15 Kupfer
16 Nickel
17 Quecksilber
18 Silber
19 Zink
20 Zinn
21 Freies Chlor
22 Gesamt-Chlor
23 Ammonium
25 Freies Cyanid
28 Nitrit
36 Adsorb. org. geb. Halogene
38 Summe der Kohlenwasserstoffe
39 Ausblasb.org.geb.Halogene
40 Phenolindex
42 Flücht.aromat.Kohlenwasserstoffe

ANLAGE C

1. Konzentrationen und Frachten von Abwasserin-
haltsstoffen (Eigenschaften) gemäß Anlage A
sind an Hand mengenproportionaler (in Aus-
nahmefällen zeitproportionaler) nicht abgesetz-
ter homogenisierter Tagesmischproben zu be-
stimmen.

2. Ausgenommen von Pkt. 1 sind die Parameter
Nr. 1, 3, 4, 5, 12, 21 , 22, 25, 31, 39 und 42 der
Anlage A; bei diesen Abwasserinhaltsstoffen
(Eigenschaften) sind Stichproben zu ziehen.
Tägliche Häufigkeit und Intervalle der Probe-
nahmen sind in Abhängigkeit vom Abflußverhal-
ten der Abwasserinhaltsstoffe (Eigenschaften)
festzulegen. Konzentrationen und Frachten
(Eigenschaften) sind gleichfalls mengenpropor-
tional (in Ausnahmefällen zeitproportional) zu
ermitteln.

3. Die Parameter Nr. 3 und 4, Nr. 6 bis 11, Nr . 13
bis 20, Nr. 29 sowie Nr. 33 bis 40 der Anlage A
beziehen sich auf Gesamtgehalte.

4. Der BSB5 (Par. Nr . 35) ist mit Nitrifikations-
hemmung zu bestimmen.

5. Den Emissionswerten der Anlage A liegen
folgende oder gleichwertige Analysenmethoden
zugrunde. Für einen anorganischen oder organi-
schen Parameter gemäß Anlage A gilt eine
Analysenmethode als gleichwertig, wenn ihre
Nachweisgrenze unter dem Emissionswert liegt.
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ANLAGE D

Für eine zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung rechtmäßig bestehende Anlage gelten
folgende Fristen gemäß § 33 c Abs. 1 WRG 1959:

1. Für die Ableitung von Abwasser mit gefährlichen Inhaltsstoffen gemäß Anlage B: 5 Jahre
2. Für die Ableitung von Abwasser mit Inhaltsstoffen gemäß Anlage A ausgenommen jener gemäß

Anlage B: 10 Jahre.
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180. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Begrenzung
von Abwasseremissionen aus Abwasserreini-

gungsanlagen für Siedlungsgebiete
(1. Emissionsverordnung für kommunales

Abwasser)

Auf Grund der §§ 33 b Abs. 3, 4, 5 und 7 sowie
33 c Abs. 1 WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der
Fassung der WRG-Novelle 1990, BGBl. Nr. 252,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie verordnet:

. § 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung
einer Einleitung von Abwasser oder Mischwasser
aus Abwasserreinigungsanlagen für Siedlungsge-
biete in ein Fließgewässer sind, soweit nicht die
Bestimmungen des § 33 b Abs. 6 oder 10 WRG 1959
Anwendung finden, die in Anlage A festgelegten
Emissionswerte vorzuschreiben. Die Emissions-
werte gelten für Abwasserreinigungsanlagen von

a) Einzelobjekten mit einem Schmutzfrachtan-
fall von mehr als 50 EGW60 ausgenommen
solchen in Extremlage,

b) Siedlungen mit einem Schmutzfrachtanfall
von mehr als 50 EGW60,

c) Gemeinden, Wassergenossenschaften und
Wasserverbänden mit einem Schmutzfracht-
anfall von mehr als 50 EGW60 einschließlich
der durch die Kanalisation miterfaßten
gewerblich-industriellen und sonstigen Ab-
wässer, sofern die Schädlichkeit dieser Ab-
wässer mittels biologischer Verfahren mit
gleichem Erfolg wie bei kommunalem Abwas-
ser verringert werden kann und trotz dieser
Einleitungen der vorwiegend kommunale
Charakter des Gesamtabwassers gegeben ist.

Der Ausdruck „EGW60" bezeichnet eine Schmutz-
fracht von 60 g BSB5 pro Einwohnergleichwert und
Tag.

(2) Soweit diese Verordnung keine aridere
Regelung enthält, gilt die Allgemeine Abwasser-
emissionsverordnung.

(3) Zur Einhaltung der Emissionswerte der
Anlage A sind grundsätzlich folgende Abwasserbe-
handlungsmaßnahmen (Stand der Reinigungs- und
Behandlungstechnik) vorzusehen:

1. biologische Abwasserreinigung mit Kohlen-
stoffentfernung und Nitrifikation sowie grö-
ßenabhängig mit Stickstoffentfernung und
Phosphorentfernung,

2. Speicherung von Mischwässern und Ableitung
zur Abwasserreinigungsanlage gemäß § 3
Abs. 3 der Allgemeinen Abwasseremissions-
verordnung,

3. Einbringung von Senkgrubenräumgut in öf-
fentliche Abwasseranlagen ausschließlich über
Fäkalienübernahmestationen (nicht jedoch

unkontrolliert über Kanalschächte); die Bela-
stung der Reinigungsanlagen durch Senkgru-
benräumgut ist bei der Bemessung gesondert
zu berücksichtigen.

§2. Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer
Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 ist die
Bewilligungsfrist für den Parameter Ammonium
gesondert zu begrenzen; die Frist darf 10 Jahre
nicht überschreiten.

§ 3. Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 in
ein Fließgewässer ist unter Beachtung von § 3
Abs. 10 der Allgemeinen Abwasseremissionsverord-
nung grundsätzlich an Hand der eingeleiteten
Tagesfrachten der Abwasserinhaltsstoffe zu beurtei-
len (§ 6 der Allgemeinen Abwasseremissionsverord-
nung).

§ 4. (1) Ein Emissionswert für einen Abwasserpa-
rameter gemäß Anlage A ist im Rahmen der
Eigenüberwachung und im Rahmen der Fremd-
überwachung einzuhalten.

(2) Ein Emissionswert für einen Abwasserpara-
meter gemäß Anlage A gilt im Rahmen der
Eigenüberwachung als eingehalten, wenn bei fünf
aufeinanderfolgenden Messungen vier Meßwerte
unter dem Emissionswert bzw. über dem Wirkungs-
grad liegen und lediglich ein Meßwert den
Emissionswert um nicht mehr als 50% (bei
Ammonium um nicht mehr als 100%) überschreitet
bzw. unter dem Wirkungsgrad liegt („4 von
5"-Regel).

(3) Wird bei bis zu viermal im Jahr durchgeführ-
ter Fremdüberwachung einer Einleitung ein Meß-
wert eines Abwasserparameters gemäß Anlage A
ermittelt, der zwischen dem Emissionswert und
dessen 1,5fachem (bei Ammonium dem 2fachem)
bzw. unter dem Wirkungsgrad liegt, ist die Messung
zu wiederholen. Liegt bei der Wiederholungsmes-
sung der Meßwert unter dem Emissionswert bzw.
über dem Wirkungsgrad, gilt der Emissionswert als
eingehalten. Bei häufigerer Fremdüberwachung im
Jahr gilt die „4 von 5"-Regel gemäß Abs. 2.

(4) Ein Meßwert für einen Abwasserparameter
gemäß Anlage A bei einer Abwasserreinigungsan-
lage nach dem Mischsystem bleibt in der Bewertung
gemäß Abs. 2 und 3 außer Betracht, wenn der
Abwasserreinigungsanlage eine Abwassermenge zu-
fließt, die über dem Trockenwetterzufluß liegt. Ein
Zufluß aus einer Mischkanalisation zu einer
Abwasserreinigungsanlage gilt als Trockenwetter-
zufluß, wenn die Tagesabwassermenge nicht größer
ist als die der Bemessung der biologischen Stufe
zugrunde liegende Tagesabwassermenge.

(5) Probenahme und Analyse für einen Abwasser-
parameter gemäß Anlage A sind bei der Eigenüber-
wachung und bei der Fremdüberwachung nach den
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in Anlage B enthaltenen Methodenvorschriften
durchzuführen.

§ 5. Eine zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung rechtmäßig bestehende Anlage (§ 1
Abs. 1) hat gemäß § 33 c Abs. 1 WRG innerhalb von
10 Jahren den in Anlage A enthaltenen Emissionsbe-
grenzungen zu entsprechen. Hinsichtlich der

Parameter Gesamt-Phosphor und Phosphat-
Phosphor ist eine Anpassungsfrist von längstens
4 Jahren, für eine Reinigungsanlage gemäß An-
lage A, Punkt 2.2, Fußnote e von längstens 6 Jahren
einzuhalten.

Fischler

ANLAGE A
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ANLAGE B

1 8 1 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Begrenzung
von Abwasseremissionen aus der Erzeugung

von gebleichtem Zellstoff

Auf Grund der §§ 33 b Abs. 3, 4, 5 und 7 sowie
33 c Abs 1 WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der
Fassung der WRG-Novelle 1990, BGBl. Nr. 252,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für

wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie verordnet:

§ 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung
einer Einleitung von Abwasser aus der Erzeugung
von gebleichtem Zellstoff in ein Fließgewässer sind,
soweit nicht die Bestimmungen des § 33 b Abs. 6
oder 10 WRG 1959 Anwendung finden, die in der
Anlage A festgelegten Emissionswerte vorzuschrei-
ben.
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(2) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer
Einleitung von Abwasser aus der Erzeugung von
gebleichtem Zellstoff in eine öffentliche Kanalisa-
tion (§ 32 Abs. 4 WRG) ist bei der Festlegung des
Emissionswertes für einen Abwasserparameter der
Anlage A gemäß § 4 Abs. 4 und 5 der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung vorzugehen.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für die Einleitung
von Abwasser aus Kühlsystemen sowie von
Abwasser aus der innerbetrieblichen Wasseraufbe-
reitung.

(4) Soweit diese Verordnung keine andere
Regelung enthält, gilt die Allgemeine Abwasser-
emissionsverordnung.

(5) Zur Einhaltung der Emissionswerte gemäß
Anlage A sind ua. folgende, die wasserwirtschaftli-
chen Verhältnisse von Betrieben zur Erzeugung von
gebleichtem Zellstoff betreffende Maßnahmen
(Stand der Vermeidungs-, Rückhalte- und Reini-
gungstechnik) in Betracht zu ziehen:

1. Anwendung eines weitestgehenden Kochauf-
schlusses (weiche Kochung) in Abhängigkeit
von der erzeugten Zellstoffsorte,

2. Erfassen der verbrauchten Kochsäure mit
mindestens 98% Erfassungsgrad,

3. Behandlung der erfaßten und verbrauchten
Kochsäure nach vorheriger Neutralisation in
einer Anlage zur thermischen Abwasserbe-
handlung zwecks Eindampfung und vollstän-
diger Verbrennung der organischen Sub-
stanz,

4. chemisch-physikalische oder biologische Be-
handlung der beim Eindampfen anfallenden
Kondensate,

5. Rückhalt ungelöster Stoffe durch innerbe-
triebliche oder externe Maßnahmen,

6. Entfernung gelöster organischer Verunreini-
gungen durch anaerobe oder aerobe Abwas-
serbehandlungsverfahren mit aerober End-
reinigung des Gesamtabwassers,

7. weitestgehender Verzicht auf die Verwen-
dung von Elementarchlor in der Zellstoffblei-
che, insbesondere durch alternative Verwen-
dung von Sauerstoff, Ozon, Peroxid oder
Chlordioxid,

8. weitestgehender Ersatz von Hypochlorit bei
der Zellstoffbleiche insbesondere durch Per-
oxid oder Ozon,

9. Umstellen der Bleichsequenzen, vor allem der
Vorbleiche, zur Verminderung der Abwas-
serbelastung und des Einsatzes von Elemen-
tarchlor,

10. Erfassen, Eindampfen und thermisches oder
anderweitiges Behandeln von hochbelasteten
Abwässern aus der Bleicherei,

11. Anwendung der Fällungs- oder Flockungsbe-
handlung in Abwasserteilströmen insbeson-
dere mit Calcium-, Eisen- oder Aluminium-
salzen oder organischen Polyelektrolyten,

12. Entfernung von organischen Verschmut-
zungsstoffen insbesondere gefährlichen Stof-
fen durch Adsorptionsverfahren (Aktivkohle,
Aluminiumoxid, Adsorberharze oder gleich-
wertige Mittel),

13. Strippen von leichtflüchtigen Verschmut-
zungsstoffen, insbesondere Chlorkohlenwas-
serstoffen.

§ 2. Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer
Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 ist die
Bewilligungsfrist für den Parameter AOX gesondert
zu begrenzen; die Frist darf 5 Jahre nicht
überschreiten. Für eine Abwassereinleitung gemäß
§ 1 Abs. 2 gilt § 5 der Allgemeinen Abwasseremis-
sionsverordnung.

§ 3. (1) Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1
in ein Fließgewässer ist unter Beachtung von § 3
Abs. 10 der Allgemeinen Abwasseremissionsverord-
nung grundsätzlich an Hand der eingeleiteten
Tagesfrachten zu beurteilen. Die höchst zulässige
Tagesfracht eines Abwasserinhaltsstoffes ergibt sich
aus der Multiplikation der im Bewilligungsbescheid
festzulegenden maximalen Anlagenkapazität zur
Zellstoffproduktion (ausgedrückt in Tagestonnen
Zellstoffertigprodukt, lufttrocken — lutro) mit dem
jeweiligen Emissionswert; hinsichtlich des Parame-
ters „Biochemischer Sauerstoffbedarf" siehe An-
lage A. Die auf Grund einer aktuellen Produktions-
situation zulässige Tagesfracht eines Abwasserin-
haltsstoffes ergibt sich aus der Multiplikation der
aktuellen Tagesproduktion eines Kalendermonates
mit dem jeweiligen Emissionswert. Als aktuelle
Tagesproduktion eines Kalendermonates gilt jene,
die an 80% der Produktionstage des Monates
unterschritten oder erreicht wird.

(2) Für eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 2
gilt § 6 der Allgemeinen Abwasseremissionsverord-
nung.

§ 4. (1) Ein Emissionswert für einen Abwasserpa-
rameter gemäß Anlage A ist im Rahmen der
Eigenüberwachung und im Rahmen der Fremd-
überwachung einzuhalten.

(2) Für die Eigenüberwachung gilt:
1. Ein Emissionswert für einen Abwasserparame-

ter gemäß Anlage A gilt im Rahmen der
Eigenüberwachung als eingehalten, wenn bei
fünf aufeinanderfolgenden Messungen vier
Meßwerte unter dem Emissionswert liegen
und lediglich ein Meßwert den Emissionswert
um nicht mehr als 50% überschreitet („4 von
5"-Regel).

2. Beim Parameter Temperatur gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Höchstwert darf das 1,2fache des Emissions-
wertes nicht überschreiten. Bei kontinuierli-
cher Temperaturmessung ist die „4 von
5"-Regel durch die 80%-Unterschreitung über
die tägliche Abwasserablaufzeit zu ersetzen.
Bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung
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gemäß Anlage A stellt der sich aus den
Immissionserfordernissen ergebende Emis-
sionswert für den Parameter Temperatur die
nicht zu überschreitende Obergrenze dar.

(3) Für die Fremdüberwachung gilt:
1. Wird bei bis zu viermal im Jahr durchgeführter

Fremdüberwachung einer Einleitung ein Meß-
wert eines Abwasserparameters ermittelt, der
zwischen dem Emissionswert und dessen
1,5fachem liegt, ist die Messung zu wiederho-
len. Liegt bei der Wiederholungsmessung der
Meßwert unter dem Emissionswert, gilt der
Emissionswert als eingehalten. Bei häufigerer
Fremdüberwachung im Jahr gilt die „4 von
5"-Regel gemäß Abs. 2.

2. Für den Parameter Temperatur gilt Abs. 2
sinngemäß.

(4) Probenahme und Analyse für einen Abwasser-
parameter gemäß Anlage A sind bei der Eigenüber-

wachung und bei der Fremdüberwachung nach den
in Anlage B enthaltenen Methodenvorschriften
durchzuführen.

(5) Für eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 2
gilt bezüglich der Eigen- und Fremdüberwachung
§ 7 der Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung.

§ 5. Eine bei Inkrafttreten dieser Verordnung
rechtmäßig bestehende Anlage gemäß § 1 Abs. 1 hat
gemäß § 33 c Abs. 1 WRG innerhalb von 4 Jahren
den Emissionsbegrenzungen gemäß Anlage A zu
entsprechen. Für die Parameter TOC, CSB und
AOX bei Sulfit gelten 7 Jahre; für die Parameter
TOC, CSB bei Magnefit 6 Jahre und für den
Parameter AOX bei Magnefit 7 Jahre; für den
Parameter AOX bei Sulfat 7 Jahre.

Fischler

ANLAGE A

EMISSIONSBEGRENZUNGEN GEMÄSS § 1

spez. Frachten bezogen auf Tonne Zellstoff lufttrocken
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ANLAGE B

1 8 2 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Begrenzung
von Abwasseremissionen aus Schlachtbetrieben

und fleischverarbeitenden Betrieben

Auf Grund der §§ 33 b Abs. 3, 4, 5 und 7 sowie
33 c Abs. 1 WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der
Fassung der WRG-Novelle 1990, BGBl. Nr. 252,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie verordnet:

§ 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung
einer Einleitung von Abwasser aus

— Schlachtbetrieben
— Betrieben zur Be- und Verarbeitung von

Fleisch einschließlich der Darmbearbeitung
— Betrieben zur Herstellung von Fertiggerichten

auf überwiegender Basis von Fleisch

in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche
Kanalisation (§ 32 Abs. 4 WRG 1959) sind, soweit
nicht die Bestimmungen des § 33 b Abs. 6 oder 10

WRG 1959 Anwendung finden, die in Anlage A
festgelegten Emissionswerte vorzuschreiben.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die Einleitung
von Abwasser aus

— Kühlsystemen
— der innerbetrieblichen Wasseraufbereitung
— der Be- und Verarbeitung tierischer Fette.

(3) Soweit diese Verordnung keine andere
Regelung enthält, gilt die Allgemeine Abwasser-
emissionsverordnung.

(4) Zur Einhaltung der Emissionswerte gemäß
Anlage A sind ua. folgende, die wasserwirtschaftli-
chen Verhältnisse von Schlachtbetrieben und
fleischverarbeitenden Betrieben betreffende Maß-
nahmen in Betracht zu ziehen (Stand der
Vermeidungs-, Rückhalte- und Reinigungstechnik):

1. innerbetrieblicher Rückhalt von Feststoffen
(vor allem Haare, Klauen, Panseninhalt, Fett);
bei größeren Schlachtbetrieben (ab max. 100
Großviehschlachtungen pro Tag oder max.
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250 Großviehschlachtungen pro Woche) Ein-
satz von Siebanlagen oder Flotationsanlagen
zum Rückhalt ungelöster Stoffe,

2. weitestgehender innerbetrieblicher Rückhalt
von Jauche, Gülle und Stechblut,

3. bei Einleitung in Fließgewässer biologische
Reinigung des Gesamtabwassers mit Kohlen-
stoffentfernung und Nitrifikation sowie mit
Stickstoff- und Phosphorentfernung,

4. bei unterschiedlichem Marktangebot Einsatz
möglichst AOX-armer Desinfektionsmittel,

5. in Abhängigkeit von den Produktarten weitge-
hender Ersatz chlorhältiger Desinfektionsmit-
tel durch Wasserstoffperoxyd, Peressigsäure
oder ähnliche Stoffe,

6. Einsatz wassersparender Armaturen an Zapf-
stellen,

7. gedrosselte bzw. zeitlich gestaffelte Entlee-
rung von Brühkesseln und sonstigen Großbe-
hältern.

§ 2. Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer
Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 ist die
Bewilligungsfrist für die Parameter Ammonium,
AOX und Gesamt-Chlor gesondert zu begrenzen;
die Frist darf für AOX und Gesamtchlor 5 Jahre, für
Ammonium 10 Jahre nicht überschreiten.

§ 3. Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 in
ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisa-
tion ist unter Beachtung von § 3 Abs. 10 der
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung grund-
sätzlich an Hand der eingeleiteten Tagesfrachten
der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen (§ 6 der
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung).

§ 4. (1) Ein Emissionswert für einen Abwasserpa-
rameter gemäß Anlage A ist im Rahmen der
Eigenüberwachung und im Rahmen der Fremd-
überwachung einzuhalten.

(2) Für die Eigenüberwachung gilt:

1. Ein Emissionswert für einen Abwasserparame-
ter gemäß Anlage A gilt im Rahmen der
Eigenüberwachung als eingehalten, wenn bei
fünf aufeinanderfolgenden Messungen vier

Meßwerte unter dem Emissionswert liegen
und lediglich ein Meßwert den Emissionswert
um nicht mehr als 50% überschreitet („4 von
5"-Regel).

2. Beim Parameter „Temperatur" gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Höchstwert darf das 1,2fache des Emissions-
wertes nicht überschreiten.

3. Beim Parameter „pH-Wert" gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Emissionsbereich darf um nicht mehr als 0,3
pH-Einheiten über- oder unterschritten wer-
den.

4. Bei kontinuierlicher Messung der Parameter
„Temperatur" und „pH-Wert" ist die „4 von
5"-Regel durch die 80%-Unterschreitung über
die tägliche Abwasserablaufzeit zu ersetzen.

(3) Für die Fremdüberwachung gilt:

1. Wird bei bis zu viermal im Jahr durchgeführter
Fremdüberwachung einer Einleitung ein Meß-
wert eines Abwasserparameters ermittelt, der
zwischen dem Emissionswert und dessen
1,5fachem liegt, ist die Messung zu wiederho-
len. Liegt bei der Wiederholungsmessung der
Meßwert unter dem Emissionswert, gilt der
Emissionswert als eingehalten. Bei häufigerer
Fremdüberwachung im Jahr gilt die „4 von
5"-Regel gemäß Abs. 2.

2. Für die Parameter „Temperatur" und „pH-
Wert" gilt Abs. 2 sinngemäß.

(4) Probenahme und Analyse für einen Abwasser-
parameter gemäß Anlage A sind bei der Eigenüber-
wachung und bei der Fremdüberwachung nach den
in Anlage B enthaltenen Methodenvorschriften
durchzuführen.

§ 5. Eine bei Inkrafttreten dieser Verordnung
rechtmäßig bestehende Anlage gemäß § 1 Abs. 1 hat
gemäß § 33 c Abs. 1 WRG innerhalb von 5 Jahren
den Emissionsbeerenzungen gemäß Anlage A zu
entsprechen.

Fischler

ANLAGE A
EMISSIONSBEGRENZUNGEN GEMÄSS § 1
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183. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Begrenzung
von Abwasseremissionen aus Milchbearbei-

tungs- und Milchverarbeitungsbetrieben

Auf Grund der §§ 33 b Abs. 3, 4, 5 und 7 sowie
33 c Abs. 1 WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der
Fassung der WRG-Novelle 1990, BGBl. Nr. 252,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie verordnet:

S 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung
einer Einleitung von Abwasser aus Milchbearbei-
tungs- und Milchverarbeitungsbetrieben in ein
Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation
(§ 32 Abs. 4 WRG) sind, soweit nicht die Bestim-
mungen des § 33 b Abs. 6 oder 10 WRG 1959
Anwendung finden, die in Anlage A festgelegten
Emissionswerte vorzuschreiben. Diese Verordnung
gilt nicht für die Einleitung von Abwasser aus
Kühlsystemen.

(2) Als Milchbearbeitungs- und Milchverarbei-
tungsbetriebe gelten

a) Milcherfassungsbetriebe,
b) Molkereien,
c) Käsereien,
d) Dauermilchwerke,
e) molkeverarbeitende Betriebe.

(3) Soweit diese Verordnung keine andere
Regelung enthält, gilt die Allgemeine Abwasser-
emissionsverordnung.

(4) Zur Einhaltung der Emissionswerte gemäß
Anlage A sind ua. folgende, die wasserwirtschaftli-
chen Verhältnisse von Betrieben zur Milchbearbei-
tung und -Verarbeitung betreffende Maßnahmen in
Betracht zu ziehen:

1. innerbetrieblicher Rückhalt von Käsebruch
und Molke,

2. bei Einleitung in Fließgewässer biologische
Reinigung des Gesamtabwassers mit Kohlen-
stoffentfernung und Nitrifikation sowie mit
Stickstoff- und Phosphorentfernung,

3. bei unterschiedlichem Marktangebot Einsatz
möglichst AOX-armer Reinigungs- und Des-
infektionsmittel,

4. in Abhängigkeit von den Produktarten weitge-
hender Ersatz chlorhältiger Desinfektionsmit-
tel durch Wasserstoffperoxyd, Peressigsäure
oder ähnliche Stoffe.

§ 2. Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer
Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 ist die
Bewilligungsfrist für die Parameter Ammonium,
AOX und Gesamt-Chlor gesondert zu begrenzen;
die Frist darf für AOX und Gesamtchlor 5 Jahre, für
Ammonium 10 Jahre nicht überschreiten.
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§ 3. Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 in
ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisa-
tion ist unter Bedachtnahme auf § 3 Abs. 10 der
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung grund-
sätzlich an Hand der eingeleiteten Tagesfrachten
der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen (§ 6 der
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung).

§ 4. (1) Ein Emissionswert für einen Abwasserpa-
ranieter gemäß Anlage A ist im Rahmen der
Eigenüberwachung und im Rahmen der Fremd-
überwachung einzuhalten.

(2) Für die Eigenüberwachung gilt:
1. Ein Emissionswert für einen Abwasserparame-

ter gemäß Anlage A gilt im Rahmen der
Eigenüberwachung als eingehalten, wenn bei
fünf aufeinanderfolgenden Messungen vier
Meßwerte unter dem Emissionswert liegen
und lediglich ein Meßwert den Emissionswert
um nicht mehr als 50% überschreitet („4 von
5"-Regel).

2. Beim Parameter „Temperatur" gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Höchstwert darf das 1,2fache des Emissions-
wertes nicht überschreiten.

3. Beim Parameter „pH-Wert" gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Emissionsbereich darf um nicht mehr als
0,3 pH-Einheiten über- oder unterschritten
werden.

4. Bei kontinuierlicher Messung der Parameter
„Temperatur" und „pH-Wert" ist die „4 von

5"-Regel durch die 80%-Unterschreitung über
die tägliche Abwasserablaufzeit zu ersetzen.

(3) Für die Fremdüberwachung gilt:
3.1 Wird bei bis zu viermal im Jahr durchgeführ-

ter Fremdüberwachung einer Einleitung ein
Meßwert eines Abwasserparameters gemäß
Anlage A ermittelt, der zwischen dem
Emissionswert und dessen 1,5fachem liegt, ist
die Messung zu wiederholen. Liegt bei der
Wiederholungsmessung der Meßwert unter
dem Emissionswert, gilt der Emissionswert
als eingehalten. Bei häufigerer Fremdüber-
wachung im Jahr gilt die „4 von 5"-Regel
gemäß Abs. 2.

3.2 Für die Parameter „Temperatur" und „pH-
Wert" gilt Abs. 2 sinngemäß.

(4) Probenahme und Analyse für einen Abwasser-
parameter gemäß Anlage A sind bei der Eigenüber-
wachung und bei der Fremdüberwachung nach den
in Anlage B enthaltenen Methodenvorschriften
durchzuführen.

§ 5. Eine bei Inkrafttreten dieser Verordnung
rechtmäßig bestehende Anlage gemäß § 1 Abs. 1 hat
gemäß § 33 c Abs. 1 WRG innerhalb von 5 Jahren
den Emissionsbegrenzungen gemäß Anlage A zu
entsprechen.

Fischler

ANLAGE A
EMISSIONSBEGRENZUNGEN GEMÄSS § 1
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184. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Begrenzung
von Abwasseremissionen aus Gerbereien, Le-

derfabriken und Pelzzurichtereien

Auf Grund der §§ 33 b Abs. 3, 4, 5 und 7 sowie
33 c Abs. 1 WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der
Fassung der WRG-Novelle 1990, BGBl. Nr. 252,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie verordnet:

§ 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung
einer Einleitung von Abwasser aus Gerbereien,
Lederfabriken und Pelzzurichtereien in ein Fließge-
wässer oder in eine öffentliche Kanalisation (§ 32
Abs. 4 WRG 1959) sind, soweit nicht die Bestim-
mungen des § 33 b Abs. 6 oder 10 WRG 1959
Anwendung finden, die in Anlage A festgelegten
Emissionswerte vorzuschreiben. Die Verordnung
gilt nicht für die Einleitung von Abwasser aus
Kühlsystemen.

(2) Soweit diese Verordnung keine von der
Allgemeinen Emissionsverordnung abweichende
Regelung enthält, gilt die Allgemeine Abwasser-
emissionsverordnung.

(3) Zur Einhaltung der Emissionswerte gemäß
Anlage A sind ua. folgende, die wasserwirtschaftli-
chen Verhältnisse von Gerbereien, Lederfabriken
und Pelzzurichtereien betreffende Maßnahmen
(Stand der Vermeidungs-, Rückhalte- und Reini-
gungstechnik) in Betracht zu ziehen:

1. Bei unterschiedlichem Marktangebot Einsatz
möglichst AOX-armer Rohware,

2. innerbetrieblicher Rückhalt insbesondere von
Haaren, Fell- und Fleischteilen und ähnlichen
Schmutzstoffen,

3. bei Chromgerbung Einsatz von schadstoffre-
duzierenden Produktionstechniken wie
Chromkreislaufführung oder chromarmer
Gerbetechniken entsprechend den erzeugten
Produktarten und -qualitäten,

4. physikalisch-chemische Teilstrom-Abwasser-
behandlung zum Rückhalt von Chrom, Sulfid
und ähnlichen Abwasserinhaltsstoffen,

5. bei Direkteinleitern biologische Reinigung des
Gesamtabwassers mit Kohlenstoffentfernung
und Nitrifikation.

§ 2. Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer
Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 ist die
Bewilligungsfrist für die Parameter

Arsen (Nr. 7), Chrom-Gesamt (Nr. 8), Chrom-
VI (Nr. 9), Ammonium (Nr. 11), Ammoniak
(Nr. 12), Sulfid (Nr. 15), AOX (Nr. 18) und
Summe der Kohlenwasserstoffe (Nr. 20) der
Anlage A

gesondert zu begrenzen; die Frist darf maximal
5 Jahre nicht überschreiten.

§ 3. Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 in
ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisa-
tion ist unter Bedachtnahme auf § 3 Abs. 10 der
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung grund-
sätzlich an Hand der eingeleiteten Tagesfrachten
der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen (§ 6 der
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung).

§ 4. (1) Ein Emissionswert für einen Abwasserpa-
rameter gemäß Anlage A ist im Rahmen der
Eigenüberwachung und im Rahmen der Fremd-
überwachung einzuhalten.

(2) Für die Eigenüberwachung gilt:
1. Ein Emissionswert für einen Abwasserparame-

ter gemäß Anlage A gilt im Rahmen der
Eigenüberwachung als eingehalten, wenn bei
fünf aufeinanderfolgenden Messungen vier
Meßwerte unter dem Emissionswert liegen
und lediglich ein Meßwert den Emissionswert
um nicht mehr als 50% überschreitet („4 von
5"-Regel).

2. Beim Parameter „Temperatur" gilt die „4 von
5"-Regel für die täglichen Stichproben; der
Höchstwert darf das 1,2fache des Emissions-
wertes nicht überschreiten. Bei kontinuierli-
cher Messung des Parameters „Temperatur"
ist die „4 von 5"-Regel durch die 80%-Unter-
schreitung über die tägliche Abwasserablauf-
zeit zu ersetzen.

3. Beim Parameter „pH-Wert" gibt der Emis-
sionsbereich die einzuhaltende Ober- und
Untergrenze vor.
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(3) Für die Fremdüberwachung gilt:
1. Wird bei bis zu viermal im Jahr durchgeführter

Fremdüberwachung einer Einleitung ein Meß-
wert eines Abwasserparameters gemäß An-
lage A ermittelt, der zwischen dem Emissions-
wert und dessen 1,5fachem liegt, ist die
Messung zu wiederholen. Liegt bei der
Wiederholungsmessung der Meßwert unter
dem Emissionswert, gilt der Emissionswert als
eingehalten. Bei häufigerer Fremdüberwa-
chung im Jahr gilt die „4 von 5"-Regel gemäß
Abs. 2.

2. Für die Parameter „Temperatur" und „pH-
Wert" gilt Abs. 2 sinngemäß.

(4) Probenahme und Analyse für einen Abwasser-
parameter gemäß Anlage A sind bei der Eigenüber-
wachung und bei der Fremdüberwachung nach den
in Anlage B enthaltenen Methodenvorschriften
durchzuführen.

§ 5. Eine bei Inkrafttreten dieser Verordnung
rechtmäßig bestehende Anlage gemäß § 1 Abs. 1 hat
gemäß § 33 c Abs. 1 WRG innerhalb von 5 Jahren
den Emissionsbegrenzungen gemäß Anlage A zu
entsprechen.

Fischler

ANLAGE A
EMISSIONSBEGRENZUNGEN GEMÄSS § 1
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